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Stadt Gladbeck Gladbeck, 17.03.2022 

Federführung:  

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Betriebsausschuss Betriebsleitung Kenntnisnahme 30.03.2022 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: Anwendung der Baumschutzsatzung 

 

Gerade in dicht bewohnten Städten wie Gladbeck haben Bäume eine besondere Bedeu-

tung für das menschliche Wohlbefinden, denn sie fungieren sowohl als Sauerstoffspender 

als auch als Luftfilter und sorgen nicht zuletzt für eine verbesserte Lebensqualität im urba-

nen Umfeld. 

 

In Gladbeck, wie in vielen anderen Städten auch, sind Bäume deshalb unter besonderen 

Schutz gestellt. Das gilt nicht nur für Straßenbäume, sondern auch für Bäume auf privaten 

Grundstücken. Hierzu wurde bereits im Jahr 1995 die „Satzung zum Schutz des Baumbe-

standes in der Stadt Gladbeck (Baumschutzsatzung)“ verabschiedet. 

 

Mit Hilfe der Baumschutzsatzung wird der Baumbestand der Stadt Gladbeck sichergestellt. 

Dies dient dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Gestaltung und Glie-

derung des Orts- und Landschaftsbildes, sowie zur Sicherung der Naherholung. Über die 

Stadtgrenzen hinaus dient der geschützte Baumbestand der Abwehr schädlicher Einwir-

kungen auf den Menschen und Stadtbiotope, der Erhaltung und Verbesserung des Stadt-

klimas und der Förderung von Biodiversität. 

 

Die Anwendung der Baumschutzsatzung ist eine der vielfältigen Aufgaben des ZBG und 

führt bei den Bürger:innen der Stadt immer wieder zu Aufklärungsbedarf. Über ihre prakti-

sche Umsetzung und wesentlichen Inhalte soll in der Sitzung berichtet werden. 
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Erfolgs- und vermögenswirksame Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

 

darin enthalten: 

    

darin enthalten: 

 

Zuschüsse    Personalaufwand  

Beiträge Dritter    Unterhaltungs - und 

Betriebskosten 

 

    Finanzierungskosten  

 

 

 

 

 

Bei Auswirkungen auf den Vermögensplan: 

 

Mittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

- Verbesserung  

- CO²-Bindung  

- Sauerstoff-Produktion 

- Förderung Biodiversität 

- Wassererhaltung durch Wurzelaktivität 

- Kühlung Innenstädtischer Bereiche durch Verdunstungskälte 

- Minderung Windgeschwindigkeiten (Sturm) 

- Minderung Wasserablaufgeschwindigkeit und Bodenerosion 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

Hanna Fenner      René Hilgner 

Erste Betriebsleiterin     Zweiter Betriebsleiter  

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

 

 


